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Versicherungs-Bedingungen

der Abonnenten-Unfallversicherung des Nebelspalter"
§ ».

I. a) Die Schweizerische Unfallversicherungs-Gescllschaft in Winterthur ver¬
sichert unter den nachstehenden Bedingungen diejenigen in der Schweiz
wohnenden Abonnenten des Nebelspalter", die das Abonnement vom
Verlag der Zeitschrift direkt beziehen, gegen körperliche Unfälle. Lautet
das Abonnement auf den Namen einer Familie oder auf einen Namen.
der im gleichen Haushalt doppelt vorkommt, so gilt diejenige Person
als versicherter Abonnent, die den Bestellschein unterzeichnet hat. Liegt
ein solcher nicht vor, so gilt der Haushaltungsvorstand bezw. die ältere
der gleichnamigen Personen als versicherter Abonnent.

b) Soweit die Abonnemente nicht direkt beim Verlag, sondern durch eine
Buchhandlung und dergleichen bestellt sind, gilt die Versicherung nur,
sofern sich der betreffende Abonnent direkt oder durch die Buchhandlung

beim Verlag für den betreifenden Jahrgang zur Versicherung
schriftlich angemeldet hat.

c) Ist Abonnent eine Lesegesellschaft oder andere Personenvereinigung,
so gilt nur diejenige Person als versichert, deren Namen vor Eintritt
eines Unfalles dem Verlag schriltlich aufgegeben worden ist.
fn allen Fällen unter a c ist Voraussetzung für die Versicherung des

einzelnen Abonnenten, dass er sich darüber ausweisen kann, dass er den
Abonnementsbetrag für diejenige Zeit, in der sich der Unfall ereignete, vor
Eintritt des Unfalles entrichtet hat.

II. Ist der versicherte Abonnent verheiratet, so gilt dessen im gleichen Haushalt

lebender Ehegatte zu den gleichen Bedingungen als versichert.
III. Ausgeschlossen von der Versicherung sind:
a) Abonnenten, die zur Zeit des Unfalles das 16. Altersjahr noch nicht

vollendet oder das 70. Altersjahr überschritten haben.
b) Blinde, Taube, Epileptische, ganz oder teilweise Gelähmte und Geisteskranke;

ferner in Siechtum verfallene, vom Schlagfluss betroffene oder
sonst mit schweren Krankheiten oder Gebrechen behaftete Personen.

§ 2-

Unfall im Sinne der Versicherung ist jede Körperverletzung, welche der
Versicherte durch eine plötzliche und gewaltsame, äussere mechanische
Einwirkung unfreiwillig erleidet, und welche sofort oder binnen Jahresfrist
unmittelbar und allein (ohne Mitwirkung von wesentlichen hinzutretenden
oder schon bestehenden Krankheiten oder Gebrechen) den Tod des
Versicherten oder eine dauernde Invalidität im Sinne des nachstehenden § 6

zur Folge hat.
Als Unfälle gelten auch:
Verbrennungen; Verletzungen oder Tod durch Blitz oder elektrischen

Schlag; Tod durch zufälliges Einatmen plötzlich ausströmender Gase oder
Dämpfe; Blutvergiftungen, sofern sie durch eine Unfallverletzung im Sinne
des vorangehenden Absatz 1 hervorgerufen sind.

§ 3.

Nicht als Unfälle im Sinne dieser Versicherung gelten : Krankheiten und
Krankheitszustände aller Art, auch die Beruls-, Infektions- und Seuchenkrankheiten,

Beschädigung durch Aufnahme von Speise und Trank, Medizin und
schädlichen Stoffen ; Hexenschuss und Ischias, epileptische, Schlag-, Schwindel-
und Ohnmachtsanfälle und dabei eintretende Verletzungen, Erkältungen,
Erfrieren und Sonnenstich, überhaupt die Folgen von Temperatureinflüssen;
Unterleibsbrüche (Hernien) aller Art und Darmverschliessungen, gleichviel
welchen Ursprunges, ferner alle Folgen fortgesetzter körperlicher Anstrengungen

oder Ueberanstrengungen ; operative Eingriffe aller Art und ihre
Folgen, sofern sie nicht durch eine versicherte Unfailverletzung bedingt sind;
endlich die Folgen lediglich psychischer Einwirkung.

§

I. Die Versicherung erstreckt sich auf Unfälle, die der versicherte Abonnent

in und ausser Beruf oder auf Reisen innerhalb Europas erleidet.
II. Die Versicherung erstreckt sich auch:

auf Unfälle bei Bemühungen zur Rettung von Personen oder Sachen;
bei rechtmässiger Verteidigung; bei Erfüllung der Dienstpflicht in
Friedenszeiten in der schweizerischen Armee oder der Pflichtfeuerwehr;
bei Benützung dein öffentlichen Verkehr dienender Kraftfahrzeuge, ferner
bei Bergwanderungen, soweit gebahnte Wege benützt werden oder bei
denen das begangene pfadlose Gelände auch für ungeübte Personen
leicht gangbar ist.

III. Von der Versicherung ausgeschlossen sind dagegen:
a) Körperverletzungen, die der Versicherte bei Kriegsereignissen, bürgerlichen

Unruhen, Beigsturz oder Erdbeben erleidet;
b) Körperverletzungen, die der Versicherte sich selbst absichtlich oder

im Zustande der Geistes- oder Bewusstseinstörung (Delirium u. s w.)
zufügt oder die er in diesem Zustande erleidet; Selbsttötung und
Selbstmordversuch ohne Unterschied des Geisteszustandes.

c) Unfälle, die der Versicherte durch wissentliche Nichtbeachtung der für
Schutz von Leben und Gesundheit erlassenen Gesetze und Vorschriften,
bei strafbaren Handlungen (oder Versuch), oder infolge solcher, im
Duell, in einer Schlägerei, oder im Raufhandel oder im Zustande offenbarer

Trunkenheit erleidet.
d) Unfälle bei aller Art von Wettkämpfen, Wettspielen, Wettfahrten und

Wettrennen, beim Rad-, Motorrad-, Automobil- und Skifahren, bei
Benützung von Flugmaschinen, Flugschiffen oder ungewöhnlichen
Transportmitteln, bei Gletscher- und Hochgebirgstouren, beim Fussballspielen,
endlich Handlungen, die unter den Begriff des Wagnisses fallen.

Ertrinken bei Bootfahrten ist nur versichert, wenn die Bootfahrt
im Beisein einer zweiten erwachsenen Person erfolgt; das Ertrinken
beim Baden oder Schwimmen nur dann, wenn es nachweislich Folge
einer Unfallverletzung war.

§ 5.

Die Versicherung beginnt mit dem Zeitpunkte, wo der Abonnent die
Versicherungsgebühr bezahlt, bezw., in den Fällen von g 1, Ziff. I, Abs. 2 und 3.
sich zur Versicherung angemeldet hat. Die Versicherung endigt mit dem
Ablauf derjenigen Zeitperiode, für welche die Versicherungsgebühr entrichtet ist.

Wird jedoch ausnahmsweise aus Gründen, die lediglich beim Verlag
der Zeitschrift liegen, die Versicherungsgebühr vom Abounenten verspätet
erhoben, so haftet die Gesellschaft lür allfällige, in der Zwischenzeit eintretende
Unfälle gleichwohl.

§ 6-

1. Die Versicherungssummen betragen
Fr. 1000. im Todesfall,

2000. im Falle dauernder Ganzinvalidität,
60. bis 1200. in den Fällen dauernder teilweiser Invalidität.

2. Die Todesfallentschädigung von Fr. 1000. wird bezahlt, wenn der
Unfall sofort oder binnen Jahresfrist den Tod des Versicherten herbeigeführt hat.

Bezugsberechtigt ist in erster Linie der überlebende Ehegatte. Hinter-
lässt der Verunfallte keinen Ehegatten, so fällt die Todesfallentschädigung
seinen ehelichen Kindern zu. Sind auch solche nicht vorhanden, so steht
die Entschädigung den Eltern des Versicherten zu, unter Ausschluss aller
andern Hinterbliebenen.

3. Die Invaliditätsentschädigung wird gewährt, wenn infolge des Unfalles
eine bleibende und unheilbare, gänzliche oder teilweise Invalidität eintritt.
Die Zahlung der Invaliditätsentschädigung erfolgt, sobald die bleibende
Invalidität und deren Grad endgültig festgestellt sind.

Kann nach Abschluss des Heilverfahrens noch nicht mit genügender
Sicherheit festgestellt werden, ob und in welchem Masse eine bleibende
unheilbare Invalidität zurückbleiben wird, so kann die endgültige Feststellung bis
auf höchstens ein Jahr vom Abschluss des Heilverfahrens an verschoben werden.

a) Für lebenslängliche Ganz-Invalidität ist eine Summe von Fr. 2000.
versichert.

Als Fälle von Ganz-Invalidität gelten ausschliesslich:
Verlust oder völlige Erblindung beider Augen; Verlust oder totale
bleibende Gebrauchsunlähigkeit beider Arme oder beider Hände; beider
Beine oder beider Füsse; eines Armes oder einer Hand und zugleich
eines Beines oder eines Fusses; unheilbare Geisteskrankheit, die jede
Arbeitsfähigkeit ausschliesst.

b) Für lebenslängliche teilweise Invalidität ist eine Höchstsumme von
Fr. 1200. - versichert.

In den nachstehend unter c) nicht besonders genannten Fällen
von teilweiser bleibender Invalidität ist der Invaliditätsgrad nach der
dauernden unheilbaren Beeinträchtigung zu bestimmen, welche nach
ärztlichem Gutachten die Arbeitsfähigkeit des Versicherten durch den
Unfall erfahren hat. Die Entschädigung besteht in dem, dem festgestellten
Invaliditätsgrad entsprechenden Prozentsatz, der für teilweise Invalidität
versicherten Maximalsumme von Fr. 1200.

c) für den vollständigen Verlust oder die vollständige bleibende
Gebrauchsunlähigkeit nachbezeichneter Körperteile gelten folgende
Entschädigungsbeträge:
Für den rechten Arm oder die rechte Hand Fr. 700.
Für den linken Arm oder die linke Hand 600
Für ein Bein im Oberschenkel oder Knie » 600.
Für ein Bein im Unterschenkel oder einen Fuss 500.
Für den Verlust eines Auges 350.
Für den rechten oder linken Daumen 240. -
Für den rechten oder linken Zeigfinger 150.
Für einen der übrigen Finger der rechten oder linken Hand 90.
FUr den Verlust des Gehörs auf einem Ohr 180.
Für den Verlust des Gehörs auf beiden Ohren 600.
FUr Nervenkrankheiten als Folge eines Unfalles beträgt die

Entschädigung höchstens 350.
Bei nur teilweisem Verlust oder nur teilweiser Aufhebung der

Gebrauchsfähigkeit wird ein entsprechender Teil obiger Entschädigungen,
jedoch nicht mehr als die Hälfte der für den Totalverlust festgesetzten
Beträge vergütet.

Bei gleichzeitigem Verlust mehrerer Gliedmassen werden die für
die betreffenden Glieder oder Organe festgesetzten Entscbädigungs-
beträge zusammengerechnet; diese Gesamtsumme kann aber den Betrag
von Fr. 1200. nicht übersteigen.

Geringfügige bleibende Invaliditäten, die mit weniger als 5 Prozent
einzuschätzen sind, wie z. B. Steifigkeit eines Fingergliedes, Verlust einer
Zehe, Verlust von Zähnen und dergleichen berechtigen zu keiner
Entschädigung.
4. Die EntschädigtmgspFcht im Sinne vorstellender Bestimmungen

besteht nur, wenn der Unfall die unmittelbare und alleinige Ursache des Todes
bezw. der Invalidität ist. Haben Krankheitszustände oder Gebrechen erheblicher

Art, die unabhängig vom Unfall vorhanden waren oder eingetreten
sind, die Unfallfolgeu verschlimmert, bezw.das Hcilungsresultat beeinträchtigt,
so ist Entschädigung nur nach Massgabe desjenigen Teils des Schadens zu
leisten, der nach dem Gutachten ärztlicher Experten durch den Unfall allein
ohne Komplikation mit Krankheitszuständen oder Gebrechen, eingetreten wäre.

Ist der Unfall auf grobe Fahrlässigkeit des Verunfallten zurückzuführen,
so reduziert sich die Entschädigung auf die Hälfte derjenigen Summe, die
sonst zu zahlen gewesen wäre.

§ 7.

Unfallanmeldungen.
1. Tritt infolge eines Unfalles der Tod des Versicherten ein, so ist der

Direktion der Schweizerischen Unfallversicherungs-Gesellschaft in Winterthur
sofort telegraphisch, jedenfalls aber so rechtzeitig Kenntnis zu geben, dass es
der Gesellschaft möglich ist, eine ärztliche Untersuchung oder die Sektion
anzuordnen. Bei Nichtbefolgung dieser Vorschrift ist die Gesellschaft von der
Zahlung der Versicherungssumme befreit, sofern nach ärztlichem Ermessen
neben dem Unfall noch andere Todesursachen oder die Mitwirkung von
Krankheiten oder Gebrechen in Betracht kommen können.

2. Unfälle, die eine bleibende Invalidität zur Folge haben können, sind
innerhalb sechs Wochen nach dem Unfall ebenfalls der Direktion der Gesellschaft

in Winterthur schriftlich anzumelden, unter Beifügung eines ärztlichen
Zeugnisses Uber die Verletzung und wahrheitsgetreuer Angaben Uber den
Unfallhergang, sowie unter Vorlage der Abonnementsquittung für die laufende
Zeit. Bei Versäumung dieser Frist erlischt jeder Anspruch auf Entschädigung,
es sei denn, dass die rechtzeitige Anmeldung ohne Verschulden des
Versicherten oder seiner Rechtsnachlolger versäumt worden ist, in welchem Falle
sie sofort nach Wegfall des Hindernisses nachgeholt werden kann.

3. Wissentlich unrichtige Angaben des Versicherten in der Unfallanzeige
oder in den weiteren Mitteilungen über den Unfall befreien die Gesellschaft
von jeder Entschädigungspflicht.

§ 8.

Der Versicherte, bezw. die Anspruchsberechtigten sind verpflichtet, nach
Eintritt eines Unfalles ohne Verzug einen patentierten Arzt zuzuziehen, sowie
für dauernde ärztliche Behandlung und für Beachtung aller für die Erhaltung,
Pflege und Wiederherstellung des Versicherten erforderlichen Massnahmen
besorgt zu sein. Die Verschlimmerung der Unfallsfolgen, die sich aus der
Vernachlässigung dieser Pflichten ergibt, geht nicht zu Lasten der Gesellschaft.

Die Arztzeugnisse über den Unfall und dessen Folgen sind vom
Verletzten auf seine Kosten zu liefern. Die Gesellschaft kann ihn aber auch durch
einen von ihr bestimmten und von ihr honorierten Arzt untersuchen und
beobachten lassen.

§

Ein und derselbe Unfall berechtigt immer nur zu einer dpr in § 6

genannten Entschädigungen, entweder derjenigen für Tod oder derjenigen für
Invalidität. Desgleichen berechtigt das Abonnement einer Person aut mehrere
Exemplare des Nebelspalter" im Schadenfalle niemals zu einer höhern als
der einfachen Entschädigung.

Werden von einem unter die Versicherung fallenden Unfallereignis
mehrere versicherte Abonnenten betroffen, so ist höchstens eine auf die
betreffenden Abonnenten verhältnismässig zu verteilende Gesamtsumme von
Fr. 10,000. (Franken Zehntausend) zu bezahlen.

Winterthur,
Zürich,

den 5. März 1925.

12

äer^bonnenten-llnkallversiekerunZ äes Nebelspalter"
Z >.

1. 1») Oie Sckweizeriscke v»laIIversicker»ngs-(ZeseIisck»kt in Wintertkur ver-
sickert unter den nackstekeiicien kedingungen diejenigen in cler Sckweiz

Verlag cler ^eitsckrikt direkt bezieken,^gegen körperticke Onkälie. faulet

der im gieicke» flaiiskalt doppelt vorkommt, so gilt diejenige Person
als versicherter Adonnent, clie clen kestetlsckein unterzeicknet kat. fiegt
cler gieicknamigen persane» als versickerter Abonnent.

b) Soweit clie Abonnemente niclit clirelct beim Verlag, sonäern clurck eine
kuckkaiiciiung »nci dergieicken bestellt sincl, gilt die Versickerung nur,
solern sicb cier betreklencle Abonnent direkt ocier ciurcb ciie IZuckkand-
lung deinr Verlag lür cien betrelkenden jakrgang Zur Versickerung

c) Ist Abonnent^ eine fesegesellsckalt ocier andere Personenvereinigung,

eines vnkaiies clem Verlag sckriitiick sulgegcben worden ist.

Abonncmentsbetrag Iür diejenige ?eit, in cier sick cicr (Inlall ereignete, vor
fintritt des vnlalles entricktet kat.

^ > d > I
ksit lebericler fkegatte z» cien gleicke» kedingungen als versickert.

III. Ausgeschlossen von cier Versickerung sincl:
s) Abonnenten, clie z»r ^eit cles finkalles ciss ib. Aitersjakr nock nickt

vollendet ocier ciss 7V. Aitersjakr »berscbritten baden.

kranke; lerner in Siecbtum v^rlailene, vom Scblagkiuss detroilcne oder
sonst niit sckweren Krankkeiten ocier (Zebrecken dekaktete Personen.

'S' d V k
^ ^

cl K I t I I c>

Wirkung »»lreiwiiiig erleidet, unci velcke solort ocier binnen ^akreskrist

ocier scko» bestellenden Krankkeiten oder (Zebrecken) den "fod des Ver-
sickerten ^>ne dauernde Invalidität im Sinne des nackstekencien Z b

Sckiax; ?od durcii zukäliiges finat»ie» piötziick ausströmender Läse oder
Oämple; öiutvergiktunge», soiern sie durck eine flnlailverletzung im Sinne
des vorangekenden Absatz I kervorgeruken sind.

z s.
iVickt als Unläiie im Sinne dieser Versickerung gelten : Krankkeiten und

KrankkeitSZustande aller Art, auck die keruls-, Inlektions- und 8eucke»kra»k-
keiten, öesckädigung durck Aulnakme von Speise und "frank, IVIediiin und
sckädiicken Stokie» ; ttexensckuss »nd Isckias, eoileptiscke, Sckiag-, Sckwindei-

fririeren und Sonnensticii, überkaupl die foigen von 'femperatureinllllssen ;

foigen, soler» sie nickt durck eine versickerte Unlaiiverletzung bedingt sind;
endiick die foige» iccliglick psvckisciier finwirkung.

I. vie Versickerung erstreckt sicb a»l Unkäile, die der versickerte Abo»-
»e»t in und ausser IZerul oder aul keise» innerkalb furopas erleidet.

ll. Die Versickerung erstreckt sick auck:
aul Oulälie bei kemübimge» zur kettung von Personen oder 8acben;
dei recktniässiger Verteidigung; bei friüllung der Oienstpkiickt in
friecienszeiten in der sckweizeriscke» Arniee oder der pliicktkeuerwekr;
bei öenützung dem ölkentlicken Verkekr dienender Kraltlakrzeuge, lerner

denen das begangene pkadlose (Zélande auck lür ungeübte Personen
leickt gaugbar ist.

III. Von der Versickerung ausgesckiossen sind dagegen:

iicken vnruden, ke-gsturz oder frcibeben erleidet;

zulügt oder die er i» diesem Zustande erleidet; Seibsttätung und Selbst-

c) Unlälle, die der Versickerte durck wissentiicke I>Iicktbeacktung der lür

bei stralbaren Handlungen (oder Versuck), oder inloige soicker, im
Duell, i» einer Sckiägerei, oder inr Kaulkandel oder im Zustande ollen-

d) flnlälie bei aller Art vo» Wettkämpken, Wettspielen, Wettlakrten und
Wettrennen, beim kad-, lVIotorrad-, Automobil- und Skilakren, kei ge-
nützung von flugmasckinen, fiugsckille» oder ungewöknlicken "frans-

endiick lianciiungen, die uuter den Kegriit des Wagnisse» kaiien.
frtrinken bei kootlakrten ist nur versickert, «enn die kootlakrt

im IZeisein einer zweiten erwacksenen perso» erlolgt ; das Ertrinken

einer finkaiiverietzung war.
K S.

Die Versickerung beginnt niit dem Zeitpunkte, vo der Abonnent die
Versickerungsgebüilr bezakit, bezw., i» den fällen von H l, /5ilk. I, Abs. 2 und Z.
sick zur Versickerung angemeldet kat. vie Versickerung endigt mit dem Ab-

Wird jedocb ausnahmsweise a»s (Zrllnden, die ^le^igiick bei»! Verlag
der Zeitsckrilt liegen, die Versicker»ngsgebükr von, ^dounenten verspätet
erkoden, so kältet die (Zesellsckait liir aillällige, in der ^«isckenzeit eintretende
Unlälle gleickvoki.

8 6.

I. Die Versickernngssummen betragen
fr. lMV. im ?odeslall,

^ 2t»til>. - im falle dauernder (Zanzinvaiiciität,
bu. bis I2VV. in den fällen dauernder teilweiser Invalidität.

2. Oie 1'odeslaIIentsckädiguiix vo» fr. loull. wird bezakit, wenn der
vnlali solort oder binnen lakreslrist den ?od des Versickerte» kerbeixelllkrt bat.

Lezu^sderecktigt ist in erster I.inie der überlebende fkegatte. flinter-

seine» ekeiicken Kindern zu. Sind auck solcke nickt vorkanclen, so stekt
die fntscbäcligung den fiter» des Versickerten zu, unter àussckiuss aller
andern Hinterbliebenen.

Z. Oie lnvaliclitätsentsckädigu»g wird gewäkrt, wenn inloige des (lnlaiies
eine bleibende und unbeiibare, gäuziicke oder teilweise Invaiiciität eintritt.

Validität »nd deren (Zrad endgültig lestgestellt sind.

aul köckstens ein^akr voni âbsckiuss des fisiiverladrens a» verscboben werden.

versickert.

Verlust oder voiiige frbiindung beider tilgen; Verlust oder totale

eines Leines oder eines fusses; unkeiidare (Zeisteskrankkeit, die jede
àrbeitsla'kixkeit ausscklicsst.

b) für iebenslänglicke teilweise Invalidität ist eine flöckstsumme von
fr. 1200. - versickert.

In den nacdstekeud »nter c) nickt kesonders genannten fällen

vnlall erlakrèn kat. Öie fiitsckädigung bestellt i» dem, dem kestgesteiiten
Invaiiditätsgrad entspreckenden Prozentsatz, der iür teilweise Invalidität

c) für den vollständigen Verinst oder die vollständige bleibende (Ze-
braucksiiniäkigkeit nackbezeickneter Körperteils gelten loigende fnt-

für den linken àrm oder die linke fland b<X>.

für ein Sein im vntersckcnkei oder ei»è» fuss 500.
für den Verlust eines âuges Zî>».

fiir den reckten oder linken Daumen 240.-

für einen der übrigen fiiiger der reckten oder linken fland ?».
für den Verlust des (Zekörs »ul einem Okr I8V.
für den Verlust des (Zekors auk beiden Obren it)«.
für k>Iervenkrankbeiten ais folge eines Onlalles beträgt die

fntsckädigung köckstens
'i ^ s

" ZS0.--

Oebraucksläkigkeit wird ein entspreckencier'feii obiger fntsckäcligungen,
jeclock nickt mekr als dic flällte der kür den "fotalverlust lestgesetzten
IZeträge vergütet.

kei gleickzeitigeni Verlust mekrerer (ZIied»i»ssen werden die Iür

von fr. >2<IU. nickt ükersteigen.
Oeringliigige dieidende Invaliditäten, die mit weniger ais S Prozent

einzusckatzen sind, wie z. IZ. Steikigkeit eines fingergiiedes, Verlust einer

fntsckädigung.
4. Oie fntsckäciigungspfckt i»i Sinne vorstellender kestimmungen be-

bezw. der Invalidität ist. fladè» Krankkeitszttständc oder (Zedrecken erkeb-
iicker ^rt, die unabkängig vom Unlall vorkanden waren oder eingetreten
sind, die Onlaliknlge» versckiiminert, bezw. das fieiiungsresuitat beeinträcdtigt,

leisten, der nack^dem (Zulacktcn ärztUcker fxperten durck den vnkaii aliein
okne Komplikation mit Krankkeitszuständen oder (Zebrecken, eingetreten wäre.

Ist der Unlali aul grobe fabrlässigkeit des Verunkatlten zurückzukübren,
so reduziert sicb die fntsckädigung auk die flällte derjenigen Summe, die
sonst zu zaklen gewesen wäre.

8 7-

UnksIIsnmeldungen.

Direktion der Sckweizeriscken v»IaIIversickerungs-(ZeseIIsckaIt in VV/intertkur
solort telegrapkisck, jedenkaiis aber so recktzeitix Kenntnis zu geben, dass es
der (Zesellsckait möglick ist, eine ärztiicke vntersuckung oder die Sektion
anzuordnen, kei kliclitbekolgung dieser Vorsckrilt ist die (Zeseiisckalt von der
Waldung der Versickerungssunr»ie kelreit, solern »acli ärztiickem frmessen
neben de», vnkali nock andere ?odesursacken oder die Mitwirkung von
Krankkeiten oder (Zebrecken in ketrackt kommen können.

2. Onlälie, die eine bleibende Invalidität zur folge ksben können, sind
innerkalb secks Wocken nack dem Unlall ebenkalis der Oirektion der (Zeseil-
sckakt in Wintertbur scbriktlick anznmeide», »nter keilüg»ng eines ärztiicke»

vnlalikergang, sowie untsr Vortags der àboiinemsntscmittung kiir die lautende
?eit. ösi Versäumung dieser frist eriisckt jeder ànspruck auk fntsckädigung,

sickerten oder seiner kecktsnackloiger versäumt worden ist, in weickem falie
Z. >VissentIici? unricktigc Angaben des Versickerte» in der Onlailanzeige

oder in den weiteren iVIitteiiiingen über den Onlaii bekrcien die (Zesellsckait

8 8.

Oer Versickerte, kezw. die à»spr»cdsbereckiigten sincl verpkiicktet, nack

lür dauernde ärztiicke kekancliung und lllr keacktung alier kllr die frkaitung,
fliege und Wiederkerstellung des Versickerten erlorclerlicken Massnakmen
besorgt zu sein. Oie Verscbiimmerung der vnkallsloigen, die sick aus der
Vernackiässiguug dieser pliickten ergibt, gekt nickt zu fasten der (Zeseiisckalt.

Oie Arztzeugnisse iiber de» Unlali »nd dessen folgen sind vom Ver-

einen von ikr bestimmten und von ikr konorierten Arzt untersncken u»d
eo ac en

ass^en.

^ ^ 8^
^

Invalidität. Oesgieicken kerecktigt das Abonnement einer Person aut rnebrere

der einkacken fntsckädigung.

mekrere versickerte Abonnenten betrokken, so ist köckstens eins auk die be-

fr. lli.ooo. <franksn ^ekntsuse»c>> zu bczakien.

Wintertkur,
den 5. Klärz l?2S.
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